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Steuerpolitische 
Agenda

Zweifellos gehört die Reform 
des Steuersystems, insbe-

sondere der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, zu den Haupt-
aufgaben der künftigen Regierung. 
An Vorschlägen mangelt es nicht. 
Sie unterscheiden sich hinsicht-
lich des Ausmaßes der Senkung 
der Steuersätze, der Beibehaltung 
des progressiven Tarifs oder der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung. 
Die Wahlprogramme der großen 
Parteien lassen noch kein klares 
Profi l erkennen. Der Auftritt der 
großen Koalition auf dem „Job-
gipfel“ endete in Blockade und 
hinterließ Konfusion und bei der 
Idee, Nachkommen von der Erb-
schaftsteuer freizustellen, die einen 
ererbten Betrieb mindestens zehn 
Jahre fortführen, sogar Kopfschüt-
teln. 

Die Nominierung des ehemali-
gern Richters beim Bundesverfas-
sungsgericht, Paul Kirchhof, zum 
Experten für Finanzen und Haus-
halt im Kompetenzteam von Ange-
la Merkel scheint zu signalisieren, 
daß die CDU sich inzwischen dem 
ehrgeizigsten Reformmodell ver-
schrieben hat. Kirchhofs Konzept 
sieht eine radikale Vereinfachung 
des Steuerrechts, die Streichung 
sämtlicher „Steuersubventionen“ 
und die Abkehr vom progressiven 
Tarif zugunsten eines einheitlichen 
Grenzsteuersatzes in Höhe von 
25% auf alle Einkommensarten 
vor. Angesichts der damit ver-
bundenen Steuerausfälle und 
dem Widerspruch zum erklärten 
Wahlprogramm der CDU wird 
Kirchhof sein Konzept wohl nicht 
durchsetzen können. Dann stünde 
er vor der Frage, an welcher Stel-
le er das begrenzte Potential an 
steuerlicher Entlastung einsetzen 
sollte. Er müßte sich dann auch 
dazu äußern, wie er es mit der 
Unternehmensbesteuerung hält, 
die sich in der aktuellen Diskussi-
on angesichts des internationalen 
Steuerwettbewerbs in den Vorder-
grund gedrängt hat.

Das von der rot-grünen Koalition 
durchgesetzte Einkommen- und 
Körperschaftsteuersystem bedeu-

tete eine Abkehr von dem Prinzip 
einer gleichmäßigen steuerlichen 
Belastung aller Einkommensarten. 
Es begünstigt die Thesaurierung 
des Gewinns in Kapitalgesell-
schaften. Allerdings ist nach der 
Senkung des Spitzensteuersatzes 
bei der Einkommensteuer auf 
44,3% (einschließlich Solidari-
tätszuschlag) die Begünstigung 
nicht mehr groß. Einschließlich der 
Belastung mit der Gewerbesteuer 
und des Solidaritätszuschlags sind 
thesaurierte Gewinne in Kapitalge-
sellschaft mit knapp 39% belastet. 
Im internationalen Vergleich ist dies 
relativ hoch. Damit stellt sich für die 
künftige Bundesregierung die Fra-
ge, ob die Abkehr von der gleich-
mäßigen Besteuerung zugunsten 
der Unternehmen wieder forciert 
werden soll. Der Fiskus steht hier 
vor der gleichen Situation wie ein 
Kaufmann, der sich überlegt, wie 
er seine Preise nach der Zahlungs-
bereitschaft der Kunden differen-
zieren kann. Bei der Besteuerung 
wird die Zahlungsbereitschaft 
durch die unterschiedlichen Mo-
bilitätsbarrieren für Kapitalanleger 
und Arbeitnehmer bestimmt. 

Eine Senkung des Körperschaft-
steuersatzes hätte allerdings den 
Effekt, daß einkommensteuer-
pfl ichtige Einzelunternehmen oder 
Personengesellschaften benach-
teiligt werden, ganz abgesehen 
von Privatpersonen, die Kapital aus 
versteuertem Einkommen bilden, 

sei es über die Anlage in Geldka-
pital oder in Beteiligungskapital. 
Nicht zu vergessen ist auch, daß 
im derzeitigen System Dividenden 
und Ausschüttungen von Kapital-
gesellschaften bei Einrechnung 
der Körperschaftsteuer stärker als 
andere Einkommen besteuert wer-
den. Diese Diskriminierung würde 
noch verstärkt, wenn die Senkung 
des Körperschaftsteuersatzes 
– wie von der gegenwärtigen Re-
gierungskoalition wohl favorisiert 
wird – durch Abschaffung des 
Halbeinkünfteverfahrens gegenfi -
nanziert wird. 

Die Ungleichbehandlung der 
unterschiedlichen Formen der 
Kapitalbildung würde durch das 
vom Sachverständigenrat vorge-
schlagene System einer dualen 
Einkommensteuer beseitigt. Da-
nach würden alle Kapitaleinkünfte 
gleich welcher Herkunft bis zu 
einer – politisch festzulegenden 
– Standardverzinsung mit einem 
einheitlichen Steuersatz von 25% 
versteuert. Ein über die Standard-
verzinsung hinausgehender Teil 
der Kapitaleinkommen wäre mit 
dem persönlichen Steuersatz zu 
versteuern. 

Ungeachtet eines derartigen 
Umbaus des Einkommen- und 
Körperschaftsteuersystems hat 
die künftige Bundesregierung 
einen Makel des geltenden Sys-
tems sofort anzugehen, nämlich 
die überfällige Abschaffung der 
Gewerbesteuer und deren Ersatz 
durch einen kommunalen Zuschlag 
auf die Einkommen- und Körper-
schaftsteuer oder – besser noch 
– durch eine Wertschöpfungsteuer. 
Daß dieser Makel von den großen 
Parteien gern ausgeblendet wird, 
ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren, daß man den Widerstand der 
Gemeinden fürchtet, die bei einer 
solchen Reform zunächst verlieren 
könnten, und daß es den Bundes- 
und Landesregierungen bislang an 
Mut und an Kraft gefehlt hat, die 
bei einer solchen Reform notweni-
ge Korrektur des Finanzausgleichs 
zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden anzugehen. 


